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Anlage Entgelt für Day-ahead-Nutzung  

zu den AGB-Day Ahead für den Zugang zu den von der RWE Gas Storage West 
GmbH (RGSWest) betriebenen Gasspeichern  
 
 
I. Berechnung des Entgeltes für Day-ahead-Nutzung 
 

Das Entgelt für Day-ahead-Nutzung berechnet sich wie folgt: 
 
Für jede gemäß Allokation im Rahmen der Day-ahead-Nutzung für den Speicherkunden 
ein- oder ausgespeicherte kWh Erdgas wird der für den betreffenden Erdgasspeicher 
geltende Preis für Day-ahead-Nutzung gemäß Ziff. II. berechnet. 

 
 

II. Preis für Day-ahead-Nutzung 
 

Alle nachfolgend aufgeführten Preise sind Netto-Preise, neben denen die gesetzliche 
Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe vom Speicherkunden zu zahlen ist. 

 
Die nachfolgend für die einzelnen Erdgasspeicher aufgeführten Preise für Day-ahead-
Nutzung sind ab 01.07.2020 gültig.  
 

 
Gültig für den Zeitraum von 01/04/des Vertragsjahres; 6:00 Uhr bis 01/10/des 
Vertragsjahres; 6:00 Uhr: 

 

Erdgasspeicher Preis für Day-ahead Nutzung 

 Einspeicherung Ausspeicherung 

innEXpool 

0.16 ct je kWh 0.08 ct je kWh 
Epe L-Gas 

Epe NL 

Staßfurt 
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Gültig für den Zeitraum von 01/10/des Vertragsjahres; 6:00 Uhr bis 01/04/des 
Vertragsjahres; 6:00 Uhr: 

 

Erdgasspeicher Preis für Day-ahead Nutzung 

 Einspeicherung Ausspeicherung 

innEXpool 

0.16 ct je kWh 0.1 ct je kWh 
Epe L-Gas 

Epe NL 

Staßfurt 

 
 

III. Steuern und Abgaben 
 

Sollten künftig weitere Energiesteuern, eine CO2-Steuer oder sonstige belastenden 
Steuern, Abgaben irgendwelcher Art oder sonstige sich aus gesetzlichen, 
rechtsverordnungsmäßigen oder behördlichen Bestimmungen oder Anordnungen 
ergebenden, im Zusammenhang mit der Erdgasspeicherung stehenden (bspw. die 
Nutzung der Speicheranschlusspunkte betreffende) Belastungen wirksam werden, 
werden diese in der jeweiligen Höhe vom Speicherkunden getragen. Hierzu gehört auch 
der Emissionshandel. Entlastungen werden dem Speicherkunden angerechnet, soweit 
dieser zuvor eine entsprechende Belastung zu tragen hatte. 

 
 
 


